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1.2.1.8 Stornierung von Meldungen, Korrektur fehlerhaft übermittelter Daten

Anmeldungen, Abmeldungen/Jahresmeldungen, Unterbrechungsmeldungen und sonstige
Entgeltmeldungen sind zu stornieren, wenn sie nicht zu erstatten waren oder bei einer unzu-
ständigen Einzugsstelle erstattet wurden. Enthielt die Meldung unzutreffende Angaben, ist
sie zu stornieren und neu zu erstatten.

Bei Stornierung einer bereits erstatteten Meldung ist der Datensatz DSME - Anmeldung,
Abmeldung/Jahresmeldung, Änderungsmeldung  grundsätzlich mit den ursprünglich gemel-
deten Daten zu übermittelnSo sind z. B. Stornierungen bereits abgemeldeter Versicherungs-
zeiten in folgender Reihenfolge durchzuführen:

1. Stornierung der Abmeldung,
2. Stornierung der Jahres-, Unterbrechungs- und sonstigen Entgeltmeldungen,
3. Stornierung der Anmeldung.

Bei Stornierung einer Anmeldung müssen die Betriebsnummer des Arbeitgebers, der Be-
schäftigungsbeginn, die Angaben zur Tätigkeit, der Personengruppenschlüsseldie Beitrags-
gruppen und der Grund der Abgabe mit den Angaben der ursprünglich erstatteten Meldung
übereinstimmen.

Damit bei Stornierung einer Abmeldung/Jahresmeldung/Unterbrechungsmeldung der Beginn
und das Ende des Entgeltzeitraumes einer Beschäftigungszeit zugeordnet werden können,
müssen das Entgelt, die Beitragsgruppen, der Personengruppenschlüssel und der Grund der
Abgabe mit den ursprünglich gemeldeten Daten übereinstimmen.

Dabei sind im Datensatz DSME - Anmeldung, Abmeldung/Jahresmeldung, Änderungsmel-
dung auch die Daten zur Steuerung im Feld „Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes“ zu
aktualisieren.

Dem Datensatz DSME - Anmeldung, Abmeldung/Jahresmeldung, Änderungsmeldung folgt
der Datenbaustein DBME - Meldesachverhalt mit dem Kennzeichen „Stornierung einer be-
reits abgegebenen Meldung“.

Fehlerhafte Meldungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit, des Namens, der Anschrift und
der europäischen Versicherungsnummer können nicht storniert werden, sondern müssen in
richtiger Form neu gemeldet werden.

1.3 Aufbau und Prüfung der Meldedaten

1.3.1 Mindestumfang der Prüfungen

Für die Übermittlung der Meldungen zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung nach der DEÜV haben die Spitzenverbände der Krankenkassen im Einvernehmen
mit dem Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, der Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte und der Bundesanstalt für Arbeit Datenprüfungen festgelegt, die vor der Daten-
übermittlung an die Annahmestellen der Krankenkassen vorzunehmen sind.
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